
1. Beiblatt Beiblatt zur Parl§mert skorrespondenz 11 . Dezember 1956 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abg( K Y s e 1 a und Genossen haben am 25 . Juli d.J . an den Bundes­

minister für Finanzen und an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau eine 

Anfrage , betr effend die Erhöhung der Prämien für die Kraftfahrzeughaftpflicht­

ver sicherung, g erichtet . 

So~eit s ich die Anfrage auf den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 

für Handel und Wiederaufbau bezieht, t eilt Bundesminister Dr . B 0 c k folgendes 

mit: 

"Einleitend möchte ich darauf hin'weisen, dass zu der gegenständliohen Anfra ... 

ge erst jetzt Stellung genommen uerden kann , da nunmehr auf Grund einer am 5. No­

vember 1956 s t at tgefundenen Sitzung des Kraftfahrbeirato9 die Angelegenheit hin­

r eichend geklärt ist . 

In der erwähnten Sitzung des Kraftfahrbeirates ist es zu einer Kompromiss­

lösung in der Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge gekommen. 

Demnach sollen di e Prämien in Zukunft nicht Fixprämien, sondern Höchstprämi­

en sein, um dem freien Spiel der Wirtschaft Möglichkeiten zur Herabsetzung des 

Prämienpreises zu gerrähren , 

Weiters .lird di e Erhöhung der Mindestversicherungssumme in zllei Etappen , die 

j eue ils ein Jahr auseinanderliegen, erfolgen , sodass eine plötzliche er hebliche 

Mehrbelastung für die Kraftfahrer vermieden uird. 

Eine Erhöhung der Mindestversicher ungssummen muss vorgenommen uer den , da 

mit den derze itigen Deckungssummen im Hinblick auf die Sohadenshöhe , die bei 

vielen Unfällen entsteht, nicht das Auslangen gefunden Ilird und die Opfer des 

Verkehrs dadurch schYleren \71rtschaftlichen Gefährdungen ausgesetzt sind. Mit 

einer Er höhung der Pr ämien mus s daher wegen Einführung der höheren Mindestver­

sichorungssunnon gerechnet uer den. 

Di e Pr ämienansätze uurden ebenso vlio die Mindestvcrsi.cherungAsll men zuletzt 
auf Grund der Er gebnisse dos jahres 1950 mit Wirkung vom l~ 1. 1952 gu ~u ,. lt . 
Da inzu ischen verschiedene Änderungen innerhalb des Preisgefüges eingetret en 
sind, ist der kal~latorische Aufbau der Prämien überholt. Die Mindestversiche­
rungssummen TIerden derzeit viel häufiger ganz oder zumindest zu einem uesentlich 
grösser en Teil ausgeschöpft, als sie nach der seinerzeitigen Prämienkalkulation 
ausgeschöpft ~erden sollten. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt ist es daher sOl1ohl im Sinne des Schutzes 
der Verkehrsopf er als auch der Erhaltung dos finanziellen Gleichge , ichtes der 
Vraft.fn~~er, ~ie auch im Sinne einer kostendeckenden Versicherungsl1irtschaft 
l~cht möglj ch, die Forderungen der Versicherungsgesellschaften nac~ ~rhöhung der 
Pr ämien der n,2.f t flichtversicherung für Kraftfahrzeuge abzulehnen. " 

-.- .-.-.-.- . 
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